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Informationsblatt zur einfacheren Handhabung des Ze rtifizierungspasses 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Seit dem 1. Januar 2007 kann man nun auch über den VDBD Fortbildungspunkte sammeln. Um die 
Anwendung des Passes für Sie noch einfacher zu gestalten, haben wir die am häufigsten gestellten 
Fragen für Sie zusammengefasst. 
 
Was muss ich machen, wenn ich eine VDBD-Veranstaltu ng besucht habe?  

Auf jeder Teilnehmerbescheinigung ist die Anzahl der Fortbildungspunkte vermerkt. Diese 
tragen Sie bitte selbst in Ihrem Pass ein. Anzahl der Punkte können auch unter folgender 
Internetseite eingesehen werden: www.vdbd.de/seminare/ 

 
Was muss ich machen, wenn ich eine Fortbildung besu cht habe, die von anderen 
Organisationen/Ländern oder von Firmen zertifiziert  wurde?  

In diesem Fall können nur Punkte vergeben werden, wenn der Veranstalter diese beim VDBD 
beantragt hat. Hat eine Firma die Veranstaltung beim VDBD beantragt, wird eine Liste im 
Internet veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie viele Punkte Sie sich selbst eintragen können. 
Sie müssen nur eine Kopie der Teilnehmerbescheinigung bei der Beantragung des Zertifikates 
mit versenden. 

 
Muss ich die 80 Punkte in drei Jahren erreichen?  

Das Sammeln der Punkte dient dem Nachweis Ihrer eigenen Qualifikation. 80 Punkte können 
erreicht werden, wenn jemand mehrmals im Jahr Fortbildungen und Kongresse besucht. Es 
entstehen Ihnen aber keine Nachteile, wenn Sie aus beruflichen oder privaten Gründen dies 
nicht erreichen. Das derzeitige Eintragen und Sammeln der Punkte ist im Moment noch 
freiwillig. Wenn Sie weniger als 80 Punkte erreicht haben, bekommen Sie vom VDBD eine 
Bestätigung über die erreichte Punktzahl. 

 
Was ist, wenn mein Pass vor Ablauf der drei Jahre b ereits voll ist?  

Wenn der Platz zum Eintragen nicht reicht und Sie noch keine 80 Punkte nachgewiesen 
haben, fordern Sie einen neuen Pass an. 

 
Was ist, wenn ich vor Ablauf von 3 Jahren bereits 8 0 Punkte erreicht habe?  

Wenn Sie die 80 Punkte vor Ablauf der drei Jahre gesammelt haben, können Sie den Pass 
einreichen und Ihr Zertifikat beantragen. Bei weiteren 80 Punkten gibt es ein zweites Zertifikat. 
 

Kann ich Punkte von 2005 oder 2006 nachtragen lasse n? 
Aufgrund der Tatsache, dass einige Bundesländer und Krankenkassen bereits 
Qualitätsnachweise in Form von Punkten für Diabetesberater/innen und Ärzte verlangen, sind 
unsere Fortbildungen schon seit einiger Zeit mit Punkten versehen. Diese können aber leider 
nicht nachgetragen werden, da der offizielle Start möglicher Eintragungen der 1. Januar 2007 
ist. Dies hat auch organisatorische Gründe. 

 
Was passiert, wenn ich meinen Pass verloren habe?  

Bei Verlust des Passes kann ein neuer über Herrn Harald Stäblein angefordert werden. 
Eventuell mit dem Pass verloren gegangene Punkte können nach dem Einsenden der 
Teilnahmebescheinigungen nachgetragen werden. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Harald Stäblein, Am Hohnberg 15, 97618 Heustreu, 
E-mail: staeblein@vdbd.de,  
Fax: 0 97 73 – 8427 
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Wenn ich diabetesDE-Mitglied bin, wie komme ich an den VDBD-Zertifizierungspass und was 
kostet  dieser?  
 

Als Vollmitglied bei diabetesDE aus der Gruppe der „Berater“ können Sie beim VDBD unter 
info@vdbd.de und der Angabe Ihrer Mitgliedsnummer von diabetesDE einen 
Zertifizierungspass kostenlos anfordern. 
Bei Doppelmitgliedschaft im VDBD und diabetesDE erhalten Sie den Zertifizierungspass 
automatisch. Für diabetesDE-Mitglieder „Berater“ gelten dieselben Regeln wie für VDBD-
Mitglieder. 
 

Kann auch ein nicht VDBD-Mitglied einen Pass erwerb en? 
Ja, gegen eine Schutz- und Bearbeitungsgebühr von 75,00€ kann ein Pass über Herrn Harald 
Stäblein bestellt werden. Die Eintragung und das Einpflegen der Punkte erfolgen dann wie bei 
einem VDBD-Mitglied. 

 
Was passiert, wenn ich vor Ablauf der drei Jahre au s dem Verband austrete?  

Wenn Sie nach dem Austritt aus dem Verband den Pass weiter führen möchten und ein 
Zertifikat beantragt wird, erfolgt eine Neuberechnung der Schutz- und Bearbeitungsgebühr. 
Diese beträgt 25,00€ pro Jahr. Das heißt, bei einem Austritt nach einem Jahr 50,00€, nach 
zwei Jahren 25,00€. Wird der Pass nicht weiter geführt, muss dieser nach dem Austritt 
unverzüglich an Herrn Harald Stäblein zurückgeschickt werden. 

 
Was muss ich tun, wenn ich eine Fortbildung selbst organisieren und für diese eine 
Zertifizierung möchte?  

Schicken Sie uns Ihr Programm, aus dem der zeitliche Ablauf ersichtlich ist und ob 
Fallbeispiele oder Workshops enthalten sind, per Post, per E-Mail oder Fax an:  
 
Elisabeth Schnellbächer, Bertramstr. 12, 55765 Birkenfeld, 
zertifizierung@vdbd.de  
Fax: 0 67 82 - 98 16 51 

 
Wenn ich selbst als Referent tätig bin, wie kann ic h meine Punkte eintragen lassen?  

Wenn im Programmablauf ersichtlich ist, dass Sie als Referent tätig sind, bekommen Sie die 
Punkte laut Zertifizierungspass. Ist kein Programmablauf vorhanden, muss eine 
Teilnehmerliste mit Thema, Ort, Datum, Uhrzeit eingereicht werden. Haben Sie eine 
Erstpräsentation, tragen Sie dies in Ihrem Pass als Erstpräsentation ein und lassen dies von 
einem Verantwortlichen gegenzeichnen. Sie müssen keine Präsentation einreichen. 

 
Wenn ich als Sprecher für meine AG/PG eine Fortbild ung plane, gibt es dafür auch Punkte?  

Ja, für die Organisation eines und die Teilnahme an einem AG/PG-Treffen mit Fortbildung gibt 
es Punkte. Dies ist abhängig von Dauer und Inhalt der Veranstaltung.  

 
 
Aktuelle Informationen zur VDBD Zertifizierung finden Sie im Internet unter www.vdbd.de. 
 
Stand: März 2009 


